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II.
Text der HOAI 2013

Verordnung über die Honorare für Architekten-
und Ingenieurleistungen
(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI)

vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276)

Auf Grund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und
Architektenleistungen vom 4. November 1971 (BGBl. I S. 1745, 1749), die
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 1984 (BGBl. I S. 1337) geän-
dert worden sind, verordnet die Bundesregierung:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Grundleis-
tungen der Architekten und Architektinnen und der Ingenieure und Inge-
nieurinnen (Auftragnehmer oder Auftragnehmerinnen) mit Sitz im Inland,
soweit die Grundleistungen durch diese Verordnung erfasst und vom Inland
aus erbracht werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Objekte sind Gebäude, Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen. Objekte sind auch Tragwerke und Anlagen der Techni-
schen Ausrüstung.

(2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet oder neu
hergestellt werden.

(3) Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen die zerstörten Teile auf noch
vorhandenen Bau- oder Anlagenteilen wiederhergestellt werden. Wieder-
aufbauten gelten als Neubauten, sofern eine neue Planung erforderlich ist.

(4) Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines vorhandenen Objekts.
(5) Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit

wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand.
(6) Modernisierungen sind bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhö-

hung des Gebrauchswertes eines Objekts, soweit diese Maßnahmen nicht
unter Absatz 4, 5 oder 8 fallen.

(7) Mitzuverarbeitende Bausubstanz ist der Teil des zu planenden
Objekts, der bereits durch Bauleistungen hergestellt ist und durch Planungs-
oder Überwachungsleistungen technisch oder gestalterisch mitverarbeitet
wird.

(8) Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustandes)
eines Objekts, soweit diese Maßnahmen nicht unter Absatz 3 fallen.

(9) Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes
eines Objekts.

(10) Kostenschätzung ist die überschlägige Ermittlung der Kosten auf der
Grundlage der Vorplanung. Die Kostenschätzung ist die vorläufige Grund-
lage für Finanzierungsüberlegungen. Der Kostenschätzung liegen zugrunde:
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1. Vorplanungsergebnisse,
2. Mengenschätzungen,
3. erläuternde Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, Vorgängen

sowie Bedingungen und
4. Angaben zum Baugrundstück und zu dessen Erschließung.

Wird die Kostenschätzung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der
DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) erstellt,
müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur ersten
Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.

(11) Kostenberechnung ist die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage
der Entwurfsplanung. Der Kostenberechnung liegen zugrunde:
1. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder Detailzeichnungen wieder-

kehrender Raumgruppen,
2. Mengenberechnungen und
3. für die Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Erläuterungen.

Wird die Kostenberechnung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der
DIN 276 erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens
bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.

§ 3 Leistungen und Leistungsbilder

(1) Die Honorare für Grundleistungen der Flächen-, Objekt- und Fachpla-
nung sind in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung verbindlich geregelt. Die
Honorare für Beratungsleistungen der Anlage 1 sind nicht verbindlich gere-
gelt.

(2) Grundleistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags
im Allgemeinen erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Die Leis-
tungsbilder gliedern sich in Leistungsphasen gemäß den Regelungen in den
Teilen 2 bis 4.

(3) Die Aufzählung der Besonderen Leistungen in dieser Verordnung und
in den Leistungsbildern ihrer Anlagen ist nicht abschließend. Die Besonde-
ren Leistungen können auch für Leistungsbilder und Leistungsphasen,
denen sie nicht zugeordnet sind, vereinbart werden, soweit sie dort keine
Grundleistungen darstellen. Die Honorare für Besondere Leistungen können
frei vereinbart werden.

(4) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets zu beachten.
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§ 4 Anrechenbare Kosten

(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten für die Herstellung, den
Umbau, die Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung von
Objekten sowie für die damit zusammenhängenden Aufwendungen. Sie
sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder nach Verwal-
tungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher
Preise zu ermitteln. Wird in dieser Verordnung im Zusammenhang mit der
Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen, so ist die Fassung vom
Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) bei der Ermittlung der anrechenbaren
Kosten zugrunde zu legen. Umsatzsteuer, die auf die Kosten von Objekten
entfällt, ist nicht Bestandteil der anrechenbaren Kosten.

(2) Die anrechenbaren Kosten richten sich nach den ortsüblichen Preisen,
wenn der Auftraggeber
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt,
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten sonst nicht

übliche Vergünstigungen erhält,
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt.

(3) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2
Absatz 7 ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen.
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz sind zum Zeit-
punkt der Kostenberechnung oder, sofern keine Kostenberechnung vorliegt,
zum Zeitpunkt der Kostenschätzung objektbezogen zu ermitteln und schrift-
lich zu vereinbaren.

§ 5 Honorarzonen

(1) Die Objekt- und Tragwerksplanung wird den folgenden Honorarzonen
zugeordnet:
1. Honorarzone I: sehr geringe Planungsanforderungen,
2. Honorarzone II: geringe Planungsanforderungen,
3. Honorarzone III: durchschnittliche Planungsanforderungen,
4. Honorarzone IV: hohe Planungsanforderungen,
5. Honorarzone V: sehr hohe Planungsanforderungen.

(2) Flächenplanungen und die Planung der Technischen Ausrüstung wer-
den den folgenden Honorarzonen zugeordnet:
1. Honorarzone I: geringe Planungsanforderungen,
2. Honorarzone II: durchschnittliche Planungsanforderungen,
3. Honorarzone III: hohe Planungsanforderungen.
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(3) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in den
Honorarregelungen der jeweiligen Leistungsbilder der Teile 2 bis 4 zu ermit-
teln. Die Zurechnung zu den einzelnen Honorarzonen ist nach Maßgabe der
Bewertungsmerkmale und gegebenenfalls der Bewertungspunkte sowie
unter Berücksichtigung der Regelbeispiele in den Objektlisten der Anlagen
dieser Verordnung vorzunehmen.

§ 6 Grundlagen des Honorars

(1) Das Honorar für Grundleistungen nach dieser Verordnung richtet sich
1. für die Leistungsbilder des Teils 2 nach der Größe der Fläche und für die

Leistungsbilder der Teile 3 und 4 nach den anrechenbaren Kosten des
Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, sofern keine Kos-
tenberechnung vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschätzung,

2. nach dem Leistungsbild,
3. nach der Honorarzone,
4. nach der dazugehörigen Honorartafel.

(2) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen gemäß
§ 2 Absatz 5 und 6 sind zu ermitteln nach
1. den anrechenbaren Kosten,
2. der Honorarzone, welcher der Umbau oder die Modernisierung in sinn-

gemäßer Anwendung der Bewertungsmerkmale zuzuordnen ist,
3. den Leistungsphasen,
4. der Honorartafel und
5. dem Umbau- oder Modernisierungszuschlag auf das Honorar.

Der Umbau- oder Modernisierungszuschlag ist unter Berücksichtigung des
Schwierigkeitsgrads der Leistungen schriftlich zu vereinbaren. Die Höhe
des Zuschlags auf das Honorar ist in den jeweiligen Honorarregelungen der
Leistungsbilder der Teile 3 und 4 geregelt. Sofern keine schriftliche Verein-
barung getroffen wurde, wird unwiderleglich vermutet, dass ein Zuschlag
von 20 Prozent ab einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad vereinbart
ist.

(3) Wenn zum Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planungen als
Voraussetzung für eine Kostenschätzung oder Kostenberechnung vorliegen,
können die Vertragsparteien abweichend von Absatz 1 schriftlich vereinba-
ren, dass das Honorar auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten einer
Baukostenvereinbarung nach den Vorschriften dieser Verordnung berechnet
wird. Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich festgelegt.
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§ 7 Honorarvereinbarung

(1) Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, die die
Vertragsparteien bei Auftragserteilung im Rahmen der durch diese Verord-
nung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze treffen.

(2) Liegen die ermittelten anrechenbaren Kosten oder Flächen außerhalb
der in den Honorartafeln dieser Verordnung festgelegten Honorarsätze, sind
die Honorare frei vereinbar.

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch
schriftliche Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden.

(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei
außergewöhnlichen oder ungewöhnlich lange dauernden Grundleistungen
durch schriftliche Vereinbarung überschritten werden. Dabei bleiben
Umstände, soweit sie bereits für die Einordnung in die Honorarzonen oder
für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbe-
stimmend gewesen sind, außer Betracht.

(5) Sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich verein-
bart worden ist, wird unwiderleglich vermutet, dass die jeweiligen Mindest-
sätze gemäß Absatz 1 vereinbart sind.

(6) Für Planungsleistungen, die technisch-wirtschaftliche oder umwelt-
verträgliche Lösungsmöglichkeiten nutzen und zu einer wesentlichen Kos-
tensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards füh-
ren, kann ein Erfolgshonorar schriftlich vereinbart werden. Das Erfolgsho-
norar kann bis zu 20 Prozent des vereinbarten Honorars betragen. Für den
Fall, dass schriftlich festgelegte anrechenbare Kosten überschritten werden,
kann ein Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 Prozent des Honorars schrift-
lich vereinbart werden.

§ 8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen

(1) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Leistungsphasen eines Leis-
tungsbildes übertragen, so dürfen nur die für die übertragenen Phasen vor-
gesehenen Prozentsätze berechnet und vereinbart werden. Die Vereinbarung
hat schriftlich zu erfolgen.

(2) Werden dem Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen einer Leis-
tungsphase übertragen, so darf für die übertragenen Grundleistungen nur
ein Honorar berechnet und vereinbart werden, das dem Anteil der übertra-
genen Grundleistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Die Ver-
einbarung hat schriftlich zu erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn
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dem Auftragnehmer wesentliche Teile von Grundleistungen nicht übertra-
gen werden.

(3) Die gesonderte Vergütung eines zusätzlichen Koordinierungs- oder
Einarbeitungsaufwands ist schriftlich zu vereinbaren.

§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzelleistungen

(1) Wird die Vorplanung oder Entwurfsplanung bei Gebäuden und Innen-
räumen, Freianlagen, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen, der Tragwerks-
planung und der Technischen Ausrüstung als Einzelleistung in Auftrag
gegeben, können für die Leistungsbewertung der jeweiligen Leistungsphase
1. für die Vorplanung höchstens der Prozentsatz der Vorplanung und der

Prozentsatz der Grundlagenermittlung und
2. für die Entwurfsplanung höchstens der Prozentsatz der Entwurfspla-

nung und der Prozentsatz der Vorplanung
herangezogen werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen.

(2) Zur Bauleitplanung ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für den Entwurf der
öffentlichen Auslegung entsprechend anzuwenden. Bei der Landschaftspla-
nung ist Absatz1 Satz 1 Nummer 1 für die vorläufige Fassung sowie Absatz1
Satz 1 Nummer 2 für die abgestimmte Fassung entsprechend anzuwenden.
Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen.

(3) Wird die Objektüberwachung bei der Technischen Ausrüstung oder
bei Gebäuden als Einzelleistung in Auftrag gegeben, können für die Leis-
tungsbewertung der Objektüberwachung höchstens der Prozentsatz der
Objektüberwachung und die Prozentsätze der Grundlagenermittlung und
Vorplanung herangezogen werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfol-
gen.

§ 10 Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen
des Leistungsumfangs

(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit
des Vertrags darauf, dass der Umfang der beauftragten Leistung geändert
wird, und ändern sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen, so
ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistungen, die infolge
des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche
Vereinbarung anzupassen.

(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wiederholung
von Grundleistungen, ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten
oder Flächen ändern, ist das Honorar für diese Grundleistungen entspre-
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chend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase schriftlich zu verein-
baren.

§ 11 Auftrag für mehrere Objekte

(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare vorbehalt-
lich der folgenden Absätze für jedes Objekt getrennt zu berechnen.

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere vergleichbare Gebäude, Ingenieurbau-
werke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke mit weitgehend gleichartigen Pla-
nungsbedingungen, die derselben Honorarzone zuzuordnen sind und die im
zeitlichen und örtlichen Zusammenhang als Teil einer Gesamtmaßnahme
geplant und errichtet werden sollen, ist das Honorar nach der Summe der
anrechenbaren Kosten zu berechnen.

(3) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleiche Gebäude, Inge-
nieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder Tragwerke, die im zeitlichen oder ört-
lichen Zusammenhang unter gleichen baulichen Verhältnissen geplant und
errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte nach Typenplanung oder
Serienbauten, so sind die Prozentsätze der Leistungsphasen 1 bis 6 für die
erste bis vierte Wiederholung um 50 Prozent, für die fünfte bis siebte Wie-
derholung um 60 Prozent und ab der achten Wiederholung um 90 Prozent zu
mindern.

(4) Umfasst ein Auftrag Grundleistungen, die bereits Gegenstand eines
anderen Auftrags über ein gleiches Gebäude, Ingenieurbauwerk oder Trag-
werk zwischen den Vertragsparteien waren, so ist Absatz 3 für die Prozent-
sätze der beauftragten Leistungsphasen in Bezug auf den neuen Auftrag auch
dann anzuwenden, wenn die Grundleistungen nicht im zeitlichen oder ört-
lichen Zusammenhang erbracht werden sollen.

§ 12 Instandsetzungen und Instandhaltungen

(1) Honorare für Grundleistungen bei Instandsetzungen und Instandhal-
tungen von Objekten sind nach den anrechenbaren Kosten, der Honorar-
zone, den Leistungsphasen und der Honorartafel, der die Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme zuzuordnen sind, zu ermitteln.

(2) Für Grundleistungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen von
Objekten kann schriftlich vereinbart werden, dass der Prozentsatz für die
Objektüberwachung oder Bauoberleitung um bis zu 50 Prozent der Bewer-
tung dieser Leistungsphase erhöht wird.
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